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Direktionen

Sicherheitsdirektion

Verfügungen Administrativmassnahmen

Eröffnung einer Administrativmassnahmen-Verfügung

Das Amt für Strassen- und Schiffsverkehr hat im Administrativverfahren gemäss 
Art. 45 Abs. 1 VZV (SR 741.51) und Art. 16 SVG (SR 741.01) gegen

El Omary Abdelghani, geboren am 14. September 1981, von Marokko, letzte be-
kannte Adresse IT-20123 Milano, Casa Circondariale San Vittore, zurzeit unbekann-
ten Aufenthaltes, eine Verfügung erlassen.

Diese Verfügung liegt beim Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Gotthard
strasse 77a, 6460 Altdorf, zur Abholung bereit.

Mit dieser Publikation gilt die Verfügung als zugestellt (Art. 21 Abs. 6 der Verord-
nung über die Verwaltungsrechtspflege [VRPV]; RB 2.2345).

Altdorf, 7. November 2025	 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

Eröffnung einer Administrativmassnahmen-Verfügung

Das Amt für Strassen- und Schiffsverkehr hat im Administrativverfahren gemäss 
Art. 45 Abs. 1 VZV (SR 741.51) und Art. 16 SVG (SR 741.01) gegen

Ögütcü Sefa, geboren am 15. März 1989, von Österreich, letzte bekannte Adresse 
AT-1100 Wien, Vally-Weigl-Gasse 5, zurzeit unbekannten Aufenthaltes, eine Verfü-
gung erlassen.

Diese Verfügung liegt beim Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Gotthard
strasse 77a, 6460 Altdorf, zur Abholung bereit.

Mit dieser Publikation gilt die Verfügung als zugestellt (Art. 21 Abs. 6 der Verord-
nung über die Verwaltungsrechtspflege [VRPV]; RB 2.2345).

Altdorf, 7. November 2025	 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

Eröffnung einer Administrativmassnahmen-Verfügung

Das Amt für Strassen- und Schiffsverkehr hat im Administrativverfahren gemäss 
Art. 45 Abs. 1 VZV (SR 741.51) und Art. 16 SVG (SR 741.01) gegen
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Padam-Sing Justin Geoffrey, geboren am 18. Juni 1987, von den Niederlanden, 
letzte bekannte Adresse NL-3984 JP Odijk, Jochem Janszplantsoen, zurzeit un-
bekannten Aufenthaltes, eine Verfügung erlassen.

Diese Verfügung liegt beim Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Gotthard
strasse 77a, 6460 Altdorf, zur Abholung bereit.

Mit dieser Publikation gilt die Verfügung als zugestellt (Art. 21 Abs. 6 der Verord-
nung über die Verwaltungsrechtspflege [VRPV]; RB 2.2345).

Altdorf, 7. November 2025	 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

Eröffnung einer Administrativmassnahmen-Verfügung

Das Amt für Strassen- und Schiffsverkehr hat im Administrativverfahren gemäss 
Art. 45 Abs. 1 VZV (SR 741.51) und Art. 16 SVG (SR 741.01) gegen

Vannas Alexander, geboren am 17. August 1975, von Italien, letzte bekannte Adres-
se IT-59100 Prato, Via Carbonaia 15, zurzeit unbekannten Aufenthaltes, eine Ver-
fügung erlassen.

Diese Verfügung liegt beim Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Gotthard
strasse 77a, 6460 Altdorf, zur Abholung bereit.

Mit dieser Publikation gilt die Verfügung als zugestellt (Art. 21 Abs. 6 der Verord-
nung über die Verwaltungsrechtspflege [VRPV]; RB 2.2345).

Altdorf, 7. November 2025	 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

Volkswirtschaftsdirektion

Ausländer- und Migrationsrecht / rechtliches Gehör Abteilung 
Migration

Eröffnung eines rechtlichen Gehörs

Die Abteilung Migration hat gestützt auf das Ausländer- und Integrationsgesetz 
(AIG) gegen

George Mihu, geboren am 1. Mai 1972, von Rumänien, zurzeit unbekannten Auf-
enthaltes, ein rechtliches Gehör erlassen.

Das rechtliche Gehör liegt bei der Abteilung Migration, Klausenstrasse 4, CH-6460 
Altdorf UR, zur Abholung bereit.
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Mit dieser Publikation gilt das rechtliche Gehör als zugestellt (Art. 21 Abs. 6 der 
Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege [VRPV]).

Altdorf, 7. November 2025	 Abteilung Migration

Ladenöffnungszeiten

Gestützt auf Artikel 7 des Gesetzes über den Ladenschluss und die Sonntagsruhe 
(LSG) vom 9. Februar 2003 erteilt die Volkswirtschaftsdirektion folgende Ausnah-
mebewilligungen:

Gärtnerei Bürgin AG, Schattdorf

Öffnungszeiten:	 Sonntag, 16. November 2025� 10.00 bis 16.00 Uhr

Altdorf, 7. November 2025	 Volkswirtschaftsdirektion Uri

Gestützt auf Artikel 7 des Gesetzes über den Ladenschluss und die Sonntagsruhe 
(LSG) vom 9. Februar 2003 unter Berücksichtigung der Sonderbestimmungen für 
bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, 
gemäss Artikel 23 bzw. 26 der Verordnung 2 des Bundesgesetzes über die Arbeit 
in Industrie, Gewerbe und Handel (ArGV2) vom 10. Mai 2000, erteilt die Volkswirt-
schaftsdirektion folgendem Take-away-Betrieb folgende Ausnahmebewilligung:

Sushi Asia, Rathausplatz 6, 6460 Altdorf

Öffnungszeiten:	 Montag bis Samstag: � 11.00 bis 15.00 Uhr
		�   17.30 bis 22.30 Uhr
		  Sonn- und Feiertage: � 11.00 bis 15.00 Uhr
		�   17.30 bis 22.30 Uhr

Altdorf, 7. November 2025	 Volkswirtschaftsdirektion Uri

Gestützt auf Artikel 7 des Gesetzes über den Ladenschluss und die Sonntagsruhe 
(LSG) vom 9. Februar 2003 unter Berücksichtigung der Sonderbestimmungen für 
bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, 
gemäss Artikel 23 bzw. 26 der Verordnung 2 des Bundesgesetzes über die Arbeit 
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in Industrie, Gewerbe und Handel (ArGV2) vom 10. Mai 2000, erteilt die Volkswirt-
schaftsdirektion folgendem Take-away-Betrieb folgende Ausnahmebewilligung:

Zeus Schnellimbiss, Bahnhofstrasse 37, 6454 Flüelen

Öffnungszeiten:	 Montag bis Samstag: � 11.00 bis 22.00 Uhr
		  Sonn- und Feiertage: � 11.00 bis 22.00 Uhr

Altdorf, 7. November 2025	 Volkswirtschaftsdirektion Uri

Gemeinden

Öffentliches Inventar; Rechnungsruf

Nach Artikel 582 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) wird in der 
folgenden Erbschaftssache der Rechnungsruf eröffnet:

Erstfeld

Erblasserin: Kempf-Jauch Frieda, geboren am 18. Mai 1932, wohnhaft gewesen im 
«Spannort» Erstfeld, Spannortweg 2, 6472 Erstfeld, gestorben am 26. September 
2025.

Ablauf der Anmeldefrist: 9. Dezember 2025

Die Gläubiger und Schuldner der erwähnten Erblasserin, einschliesslich allfälliger 
Bürgschaftsgläubiger, werden aufgefordert, ihre Forderungen und Schulden innert 
angegebener Anmeldefrist bei der Gemeindekanzlei Erstfeld schriftlich anzumel-
den. Den Gläubigern der Erblasserin, die die Anmeldung ihrer Forderungen ver-
säumen, sind die Erben weder persönlich noch mit der Erbschaft haftbar (Artikel 
590 ZGB).

Erstfeld, 7. November 2025	 Gemeinderat Erstfeld

Testamentseröffnung

Der am 28. Oktober 2025 in Flüelen UR verstorbene Gisler, Franz «Alois», geboren 
am 15. Dezember 1933, ledig, von Bürglen UR, wohnhaft gewesen in 6454 Flüelen, 
Dorfstrasse 47, hat mit einer letztwilligen Verfügung vollumfänglich über seinen 
Nachlass verfügt.
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Den gesetzlichen Erben steht das Recht zu, Einsicht in das Testament zu nehmen. 
Im Sinne von Art. 558 ZGB und Art. 64 Abs. 2 EG/ZGB wird den gesetzlichen Erben 
hiermit angezeigt, dass sie innerhalb Monatsfrist seit erstmaliger Erscheinung die-
ser Mitteilung (7. November 2025), unter Vorlage von Beweismitteln berechtigt sind, 
bei der unterzeichneten Amtsstelle Einsicht in die letztwillige Verfügung des Erb-
lassers zu nehmen oder eine Abschrift davon zu verlangen.

Die gesetzlichen Erben werden darauf aufmerksam gemacht, dass die letztwillige 
Verfügung vollstreckt wird, sofern deren Berechtigung innert der oben angegebe-
nen Frist nicht ausdrücklich bestritten wird.

Flüelen, 7. November 2025	 Gemeinderat Flüelen

Eigentumsübertragungen

Gemäss Artikel 970a des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210) werden fol-
gende Eigentumsübertragungen veröffentlicht: 

Altdorf 
Grundstück Nr.: M6488.1201, Autoabstellplatz Nr. 113, 1⁄151 Miteigentum an Nr. 
2912.1201; Grundstück Nr.: M6491.1201, Autoabstellplatz Nr. 116, 1⁄151 Miteigentum 
an Nr. 2912.1201; Grundstück Nr.: M6492.1201, Autoabstellplatz Nr. 117, 1⁄151 Mit-
eigentum an Nr. 2912.1201; Grundstück Nr.: M6495.1201, Autoabstellplatz Nr. 120, 
1⁄151 Miteigentum an Nr. 2912.1201; Grundstück Nr.: M6496.1201, Autoabstellplatz 
Nr. 121, 1⁄151 Miteigentum an Nr. 2912.1201

Veräusserin:	  
ACAMA Immobilien AG, Wassergrabe 6, 6210 Sursee

Erwerberin:	  
Acies Group AG, Hammergut 6, 6330 Cham

Eigentumserwerb durch die Veräusserin:	  
25. Februar 2015

Andermatt 
Grundstück Nr.: S3326.1202, Sonderrecht an der 2 1⁄2-Zimmer-Wohnung EG-1 im 
Erdgeschoss und Nebenraum, 44 ⁄1000 Miteigentum an Nr. 1139.1202

Veräusserer:	  
Mazzanti-Vogelsanger Adorno und Edith Anna, Stationsstrasse 38,  
8545 Rickenbach Sulz
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Erwerber:	  
Einsiedler-Willi Martin und Anna Maria, Bireggstrasse 16, 6003 Luzern

Eigentumserwerb durch die Veräusserer:	  
14. Juli 2022

Andermatt 
Grundstück Nr.: S3364.1202, Sonderrecht an Appartement Nr. 10 im 1. Oberge-
schoss und Nebenraum (140), 20 ⁄1000 Miteigentum an Nr. 475.1202

Veräusserin:	  
Gastberg Gudrun Gabriele, Spissenstrasse 21, 6047 Kastanienbaum

Erwerber:	  
Zemp Roger und Anina, Axenfels 10c, 6443 Morschach

Eigentumserwerb durch die Veräusserin:	  
14. Januar 2014

Gurtnellen 
Grundstück Nr.: 566.1209, 33 022 m2, Plan Nr. 32, Tristel, Gebäude Vers.Nr. 1000, 
Oberberg 3 (51 m²), Gebäude Vers.Nr. 999 (36 m²), geschlossener Wald (19 018 m²), 
Acker, Wiese, Weide (13 236  m²), Fluss, Bach, Kanal (432  m²), Gartenanlage 
(249 m²), 1⁄3 Miteigentumsanteil

Veräusserer:	  
Erben der Portmann-Müller Susanne

Erwerber:	  
Portmann Barbara, Nägeliweg 32, 5430 Wettingen; Portmann Christian, 
Seebahnstrasse 175, 8004 Zürich

Eigentumserwerb durch die Veräusserer:	  
24. Juli 2024

Schattdorf 
Grundstück Nr.: S4040.1213, Sonderrecht am Disporaum 1 im EG (D.1, grasgrün), 
1⁄1000 Miteigentum an Nr. 266.1213

Veräusserin:	  
Einfache Gesellschaft STERNEN Schattdorf, 6467 Schattdorf:  
CAS Liegenschaften AG, Am Mattenhof 2d, 6010 Kriens;  
GAMMA AG Immobilien, Bötzlingerstrasse 3, 6467 Schattdorf

Erwerber:	  
Tschümperlin-Herger Urs Hugo und Edith Agnes, Dorfstrasse 31b,  
6467 Schattdorf
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Eigentumserwerb durch die Veräusserin:	  
11. August 2022, 4. Oktober 2022

Unterschächen 
Grundstück Nr.: 14.1219, 4 996 m2, Plan Nr. 1, Hammermätteli, Acker, Wiese, Weide 
(4 809 m²), Strasse, Weg (187 m²)

Veräusserer:	  
Erben des Bissig Paul

Erwerber:	  
Bissig René, Hammermätteli 1, 6465 Unterschächen

Eigentumserwerb durch die Veräusserer:	  
3. Mai 2025

Unterschächen 
Grundstück Nr.: 325.1219, 182 m2, Plan Nr. 12, Ribi, Gebäude Vers.Nr. 733, Ribi 8 
(81 m²), Gartenanlage (95 m²), Strasse, Weg (6 m²)

Veräusserer:	  
Schuler Andreas Alois, Studenmatt 6, 6438 Ibach

Erwerber:	  
Schuler Roland Eugen, Ribi 8, 6465 Unterschächen

Eigentumserwerb durch den Veräusserer:	  
28. April 2004

Altdorf, 7. November 2025	 Amt für das Grundbuch

Handelsregister

Eintragungen im Dezember 2025

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass die Zahl der Anmeldungen für 
Eintragungen ins Handelsregister gegen Ende des Jahres sprunghaft ansteigt. Aus 
diesem Grund empfehlen wir Ihnen, dringende Geschäfte, welche unbedingt noch 
in diesem Jahr ins Handelsregister des Kantons Uri eingetragen werden müssen, 
so früh wie möglich, jedoch bis spätestens 9. Dezember 2025 mit allen erforderli-
chen Belegen einzureichen (die Anmeldungen und Belege müssen eintragungsfä-
hig sein). Später eingehende Geschäfte werden im Rahmen unserer Kapazitäten in 
chronologischer Reihenfolge raschestmöglich bearbeitet.
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Hinweis: Das Handelsregisteramt Uri bleibt vom 24. Dezember 2025 bis und mit 
6. Januar 2026 geschlossen.

Altdorf, 7. November 2025	 Amt für Justiz
		  Abteilung Justiz und Handelsregister

Auszug aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt vom  
30. Oktober bis 5. November 2025

Geotest AG, 	  
in Altdorf (UR), CHE-482.095.256, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 
100 vom 28.5.2018, Publ. 4251581), Hauptsitz in: Zollikofen. Infolge Aufhebung dieser 
Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.

Familie Sicher, Hotel Gotthard, 	  
in Gurtnellen, CHE-102.108.850, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 3.5.2024, 
Publ. 1006024364). Die Gesellschaft hat sich infolge Todes der Gesellschafterin Leo-
nie Sicher aufgelöst. Die Liquidation ist durchgeführt. Die Gesellschaft wird gelöscht.

F.X. Gisler & Co. in Liquidation, 	  
in Bürglen (UR), CHE-108.586.691, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 
14.11.2016, Publ. 3159767). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird ge-
löscht.

Mode Herzog AG, 	  
in Altdorf (UR), CHE-105.905.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.3.2025, 
Publ. 1006290604). [Mit Entscheid vom 3.10.2025 hat das Landgerichtspräsidium 
Uri den Nachlassvertrag bestätigt.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: 
BachmannPartner AG, in Luzern, Vollzugsperson Nachlassvertrag (Überwachung) 
[bisher: definitive Sachwalterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].

Kamuno AG, 	  
in Altdorf (UR), CHE-381.149.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.1.2025, 
Publ. 1006227241). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: 
Bugnon, Christoph, von Bullet, in Altdorf (UR), Präsident des Verwaltungsrates, mit 
Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ber-
linger, Lucien Jean, von Beckenried, in Altdorf (UR), Präsident des Verwaltungsra-
tes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Alexander Imhof Beratung. Umwelt. Moderation., 	  
in Altdorf (UR), CHE-175.500.617, In der Stoffelmatte 10, 6460 Altdorf UR, Einzel-
unternehmen (Neueintragung). Zweck: Umwelt- und Verwaltungsberatung, Um-
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welt-Berichterstattung, Unterstützung von umweltrechtlichen Verfahren. Eingetra-
gene Personen: Imhof, Alexander, von Göschenen, in Altdorf (UR), Inhaber, mit 
Einzelunterschrift.

Truckrep Müller, 	  
in Flüelen, CHE-138.291.668, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 162 vom 22.8.2024, 
Publ. 1006111726). Das Einzelunternehmen ist infolge Geschäftsübergang erloschen.

cafe restaurant toutoune GmbH, 	  
in Andermatt, CHE-113.900.623, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 
163 vom 24.8.2016, Publ. 3018311). Ausgeschiedene Personen und erloschene 
Unterschriften: Shani, Desirée, von Uetendorf, in Andermatt, Gesellschafterin und 
Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von 
Fr. 10 000.–. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Shani, Jasmine, von Ueten-
dorf, in Andermatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 
2 Stammanteilen zu je Fr. 10 000.– [bisher: mit einem Stammanteil von Fr. 10 000.–].

Chande Engineering GmbH in Liquidation, 	 
in Bürglen (UR), CHE-420.882.848, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB 
Nr. 98 vom 23.5.2024, Publ. 1006037823). Die Liquidation ist beendet. Die Gesell-
schaft wird gelöscht.

costrag GmbH, 	  
in Göschenen, CHE-479.220.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB 
Nr. 133 vom 14.7.2025, Publ. 1006383415). Statutenänderung: 24.10.2025. Sitz 
neu: Altdorf (UR). Domizil neu: c/o Beatrice Roth, Schachengasse 11, 6460 Altdorf 
UR. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Entwicklung von 
computergestützten Technologieprogrammen, Produkten, Dienstleistungen und 
Anwendungen insbesondere im Bereich von Handels- und Lieferketten sowie Be-
ratungsdienstleistungen in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann auch 
alle kommerziellen, finanziellen oder andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem 
Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner 
im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, 
sich an anderen Unternehmen in gleichen oder ähnlichen Geschäftsbereichen im 
In- und Ausland beteiligen oder derartige Unternehmen errichten, erwerben oder 
finanzieren. Sie kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Mitteilun-
gen neu: Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-
Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen.

Catrina Holding AG, 	  
bisher in Disentis/Mustér, CHE-182.501.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 
29.1.2021, Publ. 1005087285). Statutenänderung: 22.10.2025. Sitz neu: Schattdorf. 
Domizil neu: Umfahrungsstrasse 13, 6467 Schattdorf. Mitteilungen neu: Mitteilun-
gen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeich-
neten Adressen.



1306 Administrativer Teil

ArnMat GmbH in Liquidation, 	  
in Seedorf (UR), CHE-143.033.741, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB 
Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005910977). Die Liquidation ist beendet. Die Ge-
sellschaft wird gelöscht.

Buggisch & Wiedemann in Liquidation, 	  
in Andermatt, CHE-458.823.802, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 6.10.2025, 
Publ. 1006450066). Mit Entscheid vom 28.10.2025 hat das Landgerichtspräsidium 
Uri mit Wirkung ab dem 28.10.2025, 11.00 Uhr, über die bereits aufgelöste Gesell-
schaft den Konkurs eröffnet.

CAMI Gastro GmbH, 	  
in Seelisberg, CHE-304.766.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 
107 vom 6.6.2023, Publ. 1005761315). Ausgeschiedene Personen und erloschene 
Unterschriften: Frank, Caroline, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, Gesellschafterin 
und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je Fr. 200.– . 
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ittner, Mike, deutscher Staatsangehö-
riger, in Naters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 
Stammanteilen zu je Fr. 200.– [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Ge-
schäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je Fr. 200.–].

DABA Gastro GmbH in Liquidation, 	  
in Altdorf (UR), CHE-241.880.251, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB 
Nr. 195 vom 9.10.2025, Publ. 1006453862). Das Konkursverfahren ist mit Ent-
scheid des Landgerichtspräsidiums Uri vom 28.10.2025 mangels Aktiven einge-
stellt worden.

M. Ittner, 	  
in Seelisberg, CHE-385.602.686, Treib 1, 6377 Seelisberg, Einzelunternehmen (Neu-
eintragung). Zweck: Bewirtschaftung von Gastronomiebetrieben. Eingetragene Per-
sonen: Ittner, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Emmetten, Inhaber, mit Einzel-
unterschrift.

zahnarztpraxis von wyttenbach ag, 	  
in Altdorf (UR), CHE-280.120.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 4.9.2025, 
Publ. 1006424707). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.8.2020 untersteht die 
Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte 
Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers 
AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.

Imholz GmbH in Liquidation, 	  
in Schattdorf, CHE-161.253.476, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 
197 vom 13.10.2025, Publ. 1006456205). Das Konkursverfahren ist mit Entscheid des 
Landgerichtspräsidiums Uri vom 29.10.2025 mangels Aktiven eingestellt worden.
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URTOP Umzug GmbH, 	  
in Altdorf (UR), CHE-172.853.290, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB 
Nr. 199 vom 14.10.2024, Publ. 1006153095). Ausgeschiedene Personen und erlo-
schene Unterschriften: Walker, Ara, von Schattdorf, in Altdorf (UR), Gesellschafter, 
mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.–. Eingetragene Personen 
neu oder mutierend: Hameed, Rami Jumaah Hameed, irakischer Staatsangehöri-
ger, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 
20 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.– [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.–].

Mango Lebensmittel GmbH in Liquidation, 	  
in Altdorf (UR), CHE-492.185.719, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 
192 vom 6.10.2025, Publ. 1006450069). Das Konkursverfahren ist mit Entscheid des 
Landgerichtspräsidiums Uri vom 29.10.2025 mangels Aktiven eingestellt worden.

Mecla AG, 	  
in Flüelen, CHE-238.636.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 8.2.2019, Publ. 
1004561930). Domizil neu: Unter Winkel 1, 6454 Flüelen.

Sea Horse One GmbH in Liquidation, 	  
in Altdorf (UR), CHE-201.668.911, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 
171 vom 5.9.2025, Publ. 1006425999). Das Konkursverfahren ist mit Entscheid des 
Landgerichtspräsidiums Uri vom 29.10.2025 mangels Aktiven eingestellt worden.

Altdorf, 7. November 2025	 Amt für Justiz
		  Abteilung Justiz und Handelsregister

Bau- und Planungsrecht

Auflage- und Einspracheverfahren

Einwohnergemeinde Bürglen;
H17 Klausenstrasse, Verbesserung Fussgängerlängsbeziehung EWA-Kurve

Betroffene Gemeinde:	 Bürglen

Gesuchsteller:	 Baudirektion Uri

Gegenstand:	� H17 Klausenstrasse, Verbesserung Fussgängerlängsbe-
ziehung EWA-Kurve

Die Klausenstrasse verbindet als Hauptverkehrsstrasse H17 den Kanton Uri mit 
dem Kanton Glarus und führt durch den Ortskern von Bürglen. Im Jahr 2013 wurde 
im Auftrag des Kantons Uri ein Verkehrskonzept erstellt, das Defizite im Strassen-
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raum der Klausenstrasse, im Abschnitt zwischen der Schächenbrücke und dem 
Tellenmätteli, aufzeigt. Insbesondere sind die Sichtweiten und Gehwegbreiten un-
genügend, und es fehlen sichere Fussgängerübergänge in dem genannten Ab-
schnitt. Dies veranlasste das Amt für Tiefbau des Kantons Uri, eine Projektstudie 
zu beauftragen. Die Studie mit Stand vom 3.8.2017 bildet die Basis für das Vor-
projekt, welches 2018 durch die IUB Engineering AG erarbeitet wurde. Nördlich des 
Schächens respektive nördlich des angrenzenden Spiss-Tunnels befinden sich 
Wohnhäuser. Der Schulweg für dieses Quartier verläuft über die Kurvenaussen-
seite der Klausenstrasse.
Der Gehweg entlang der Parzelle 1583.1205 mit einer bestehenden Breite von 80 
cm ist zu schmal, um ihn sicher zu begehen. Der Gehweg soll auf eine Breite von 
2.00 m ausgebaut werden. Dadurch erhöht sich punktuell die Verkehrssicherheit 
für den Langsamverkehr entlang der Klausenstrasse und insbesondere die Schul-
wegsicherheit. Die Verbesserung wurde im Agglomerationsprogramm 4. Genera-
tion als A-Massnahmen eingestuft.

Verfahren: Das ordentliche Plangenehmigungsverfahren wird gestützt auf Arti-
kel 30 des Strassengesetzes des Kantons Uri (RB 50.1111) durchgeführt und ge-
stützt auf das Gesetz über die Enteignung (RB 3.3211) aufgelegt. Vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung der Auflage an dürfen ohne Zustimmung des Ent-
eigners keine die Enteignung erschwerenden rechtlichen oder tatsächlichen Ver-
fügungen mehr getroffen werden (Enteignungsbann). (Art. 21 Absatz 1, Gesetz über 
die Enteignung, RB 3.3211) 

Öffentliche Planauflage: Die Gesuchsunterlagen können vom 7.11. bis 9.12.2025 
während den ordentlichen Öffnungszeiten bei folgender Stelle eingesehen werden: 

n	n	 Gemeinde Bürglen, Schulhausplatz 6, 6463 Bürglen

Einsprachen: Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann innert der Aufla-
gefrist beim Regierungsrat des Kantons Uri, Rathaus, 6460 Altdorf, schriftlich im 
Doppel und begründet

n	n	 Einsprache gegen das Projekt erheben;
n	n	 Planänderungsbegehren stellen;
n	n	 Entschädigungsforderungen anmelden.

Innert der gleichen Frist können beim Regierungsrat, zuhanden der zuständigen 
Instanzen, schriftlich Einwendungen erhoben werden gegen die Erteilung weiterer, 
aufgrund von Bundeserlassen oder anderer kantonaler Bestimmungen erforderli-
cher Bewilligungen. 

Wer keine Einsprachen erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Altdorf, 7. November 2025	 Baudirektion Uri
		  Hermann Epp, Regierungsrat



1309Administrativer Teil

Bauplanauflagen

Nach Artikel 103 des Planungs- und Baugesetzes (RB 40.1111) und Artikel 76 des
Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (RB 9.2111)
werden folgende Bauvorhaben veröffentlicht: 

Erstfeld 
n	 �n	 �Bauherrschaft: Bilic Srdan, Birtschen 16, Erstfeld
	 Bauvorhaben: Neubau Geräteschuppen und Einbau zweier Dachfenster
	 Bauplatz: Birtschen 16, Parzelle L1015.1206
	 Bemerkungen: profiliert

n	 �n	 �Bauherrschaft: Furger Thomas und Cécile, Kirchgasse 14, Erstfeld
	 Bauvorhaben: Neubau Wintergarten, Naturpool und Sichtschutz
	 Bauplatz: Kirchgasse 14, Parzelle L1478.1206
	 Bemerkungen: profiliert

Flüelen 
n	 �n	 �Bauherrschaft: Weishaupt Brigitte, Gotthardstrasse 7, Flüelen
	 Bauvorhaben: Anbau Personenlift und Umbau Treppenhaus
	 Bauplatz: Gotthardstrasse 7, Parzelle 502
	 Bemerkungen: profiliert

Schattdorf 
n	 �n	 �Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Schattdorf, Dorfplatz 1, Schattdorf
	 Bauvorhaben: Neubau Mitfahrbänkli 1–3
	� Bauplatz: Dorfplatz–Langgasse–Acherlistrasse, Parzellen L1270.1213, 

L1667.1213, L309.1213 und L790.1213
	 Bemerkungen: profiliert

Seedorf 
n	 �n	 �Bauherrschaft: Arnold Bruno und Priska, Dorfstrasse 15, Seedorf
	 Bauvorhaben: Umgestaltung Grünfläche zu gekoffertem Platz
	 Bauplatz: Dorfstrasse 15, Parzelle 13
	 Bemerkungen: keine Verpflockung

n	 �n	 �Bauherrschaft: Jauch-Arnold Felix und Irene, Obere Studen 3, Seedorf
	 Bauvorhaben: Sanierung bestehendes Wohnhaus
	 Bauplatz: Studenstrasse 21, Parzelle 223
	 Bemerkungen: profiliert
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n	 �n	 �Bauherrschaft: Schuler René, Obere Bodenwaldstrasse 7, Seedorf
	 Bauvorhaben: Erstellung Parkplatz
	 Bauplatz: Obere Bodenwaldstrasse 7, Parzelle 236
	 Bemerkungen: verpflockt

n	 �n	 �Bauherrschaft: Stiftung des Klosters St. Lazarus OSB, Imelda, Klosterweg 2, 
Seedorf

	 Bauvorhaben: Renovation Mehrzweckraum mit neuem Aussenzugang
	 Bauplatz: Klosterweg 2, Parzelle 14
	 Bemerkungen: keine Profilierung

Wassen 
n	 �n	 �Bauherrschaft: Senn Oli, Gändli 14, Attinghausen
	 Bauvorhaben: Umnutzung, Umbau zum Hobbyraum
	 Bauplatz: Gotthardstrasse 77, Parzelle 202
	 Bemerkungen: Profilierung auf Verlangen

Innert 20 Tagen können Einsprachen aufgrund der Gemeindebauordnung oder an-
derer öffentlich-rechtlicher Bestimmungen schriftlich bei der Gemeindebaubehörde 
der betreffenden Gemeinde eingegeben werden. Der privatrechtliche Rechtsschutz 
richtet sich nach der Zivilprozessordnung. 

Altdorf, 7. November 2025

Verkehrsbeschränkungen

Signalisation

Gemeinde Altdorf

Die Baudirektion Uri hat gestützt auf Artikel 3 des eidgenössischen Strassenver-
kehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG) und die Artikel 104 und 107 der 
eidgenössischen Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV) sowie 
der kantonalen Verordnung über den Strassenverkehr vom 18. März 2015 (VSV; RB 
50.1311) folgende Verkehrsbeschränkung verfügt:

Signalisation «Parkieren mit Parkscheibe», Sig. Nr. 4.18 mit dem Zusatztext «max. 
30 min.» am Standort mit den Koordinaten ca. 2'690'936, 1'192'388.

Übertretungen dieser Verkehrsbeschränkung werden nach Artikel 90 SVG bestraft.
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Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen beim Regierungsrat Beschwerde 
erhoben werden. Die Verkehrsbeschränkung tritt nach erfolgter Signalisation in Kraft. 

Altdorf, 7. November 2025	 Baudirektion Uri
		  Hermann Epp, Regierungsrat

Offene Stellen

Bildungs- und Kulturdirektion 

Uri, kleiner Kanton, grosse Chancen. Engagieren Sie sich für Uri. Wir suchen kom-
petente und engagierte Mitarbeitende, die sich für Uri und die Zukunft unseres 
Kantons einsetzen wollen. Abwechslungsreiche Aufgaben und Herausforderungen 
warten auf Sie.

Das Direktionssekretariat der Bildungs- und Kulturdirektion unterstützt die Ämter in 
der administrativen Arbeit und erfüllt selbstständig Sachbearbeitungsaufgaben. 
Eingegliedert ins Direktionssekretariat ist das Rechnungswesen der Direktion; es 
arbeitet im Verbund mit den Ämtern und den kantonalen Schulen sowie mit der 
Finanzdirektion.

Die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Uri sucht auf den 1. Januar 2026 
oder nach Vereinbarung eine/einen

Kaufmännische/n Sachbearbeiter/in Direktionssekretariat und  
Rechnungswesen (60 bis 80 Prozent)

Aufgaben:
n	 �n	 �Administration der sonderpädagogischen Massnahmen inkl. selbstständige Or-

ganisation der entsprechenden Personentransporte
n	 �n	 �Mitarbeit im Rechnungswesen der Direktion (Debitoren-, Kreditorenbearbei-

tung, Abrechnung Kommissionen) inkl. Stellvertretung der Rechnungsführerin
n	 �n	 �Sekretariatsleistungen zugunsten des Amts für Volksschulen, des Schulpsy-

chologischen Dienstes und der Fachgruppe Kindesschutz
n	 �n	 �Mitarbeit in der Betreuung der Lernenden

Anforderungen:
n	 �n	 �Grundausbildung Kauffrau/Kaufmann (EFZ) oder gleichwertige Ausbildung mit 

mehrjähriger Berufserfahrung
n	 �n	 �Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung von Vorteil
n	 �n	 �sehr gute Informatikkenntnisse
n	 �n	 �Affinität zu Zahlen
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n	 �n	 �sehr selbstständige Arbeitsweise
n	 �n	 �Stilsicherheit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck

Angebot: Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Stelle in 
einem kleinen Team sowie ausgezeichnete Sozialleistungen und attraktive Anstel-
lungsbedingungen gemäss kantonalem Personalrecht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen. Bewerben Sie sich bitte elektronisch via www.ur.ch/stellen. Für 
weitere Auskünfte steht Ihnen der Generalsekretär der Bildungs- und Kulturdirek-
tion, Dr. Christian Mattli (041 875 20 50 / christian.mattli@ur.ch), gerne zur Verfügung.

Altdorf, 7. November 2025	 Bildungs- und Kulturdirektion Uri
		  Georg Simmen, Regierungsrat

Gerichte

Landgerichtspräsidium Uri

Öffentliche Vorladung

Im Verfahren i.S. GastroSocial Ausgleichskasse gegen Cotton Club Andermatt AG, 
betreffend Konkurseröffnung gemäss Art. 159/166 ff. SchKG in der Betreibung Nr. 
22501388 BA Andermatt, wird die Cotton Club Andermatt AG, Ritomgasse 16, 
6490 Andermatt, in Nachachtung von Art. 141 ZPO vorgeladen, vor Landgerichts-
präsidium Uri am Donnerstag, 20. November 2025, 9.00 Uhr, in Altdorf, Rathaus
platz 2 (Gerichtsgebäude «Zieri-Haus»), zu erscheinen. Die Gesuchsgegnerin kann 
das Konkursbegehren und die Forderungsaufstellung bei der Gerichtskanzlei Uri, 
Rathausplatz 2, 6460 Altdorf, beziehen.
Es steht den Parteien frei, vor Gericht zu erscheinen, sei es persönlich, sei es durch 
Vertretung (Art. 168 SchKG). Mit Bezug auf die Vertretung vor Gericht gilt Art. 68 lit. 
c ZPO sowie Art. 27 SchKG. Die Gesuchsgegnerin kann entweder mit Eingabe bis 
spätestens fünf Tage vor dem umstehend genannten Termin oder anlässlich der 
Verhandlung mit Urkunden beweisen, dass die Schuld samt Zinsen und Kosten 
getilgt ist oder dass die Gesuchstellerin ihr Stundung gewährt hat (Art. 172 Ziff. 3 
SchKG).

Altdorf, 7. November 2025 / LGP 25 382	 Landgerichtspräsidium Uri
		  Der Präsident I:
		  Philipp Arnold
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Öffentliche Vorladung (Art. 201 ff. i.V.m. Art. 88 StPO)

Im Strafverfahren in Sachen Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, vertreten durch 
Oberstaatsanwalt Thomas Imholz, gegen Enea Gjyra, zurzeit unbekannten Aufent-
haltes, verteidigt durch RA Avv. Pasquale Fabio Crea, Treviso, betreffend qualifiziert 
grober Verkehrsregelverletzung durch Überschreiten der signalisierten Höchstge-
schwindigkeit (Rasertatbestand) (ST 2021 635), wird Enea Gjyra öffentlich wie folgt 
vorgeladen:
1.	� Die Hauptverhandlung findet statt am Dienstag, 16. Dezember 2025, 11.00 Uhr, 

Gerichtsgebäude (Gerichtssaal, Raum Nr. 0-010), Rathausplatz 2, 6460 Altdorf.
2.	� Das Gericht wird in folgender Besetzung tagen: Präsident I Philipp Arnold, Ge-

richtsschreiber Nicolas Planzer.
3.	� Die Staatsanwaltschaft wird zum persönlichen Erscheinen verpflichtet. 
4.	� Die beschuldigte Person ist zum persönlichen Erscheinen verpflichtet. Auf ent-

sprechendes Gesuch kann sie davon dispensiert werden (Art. 336 Abs. 3 StPO). 
5.	� Die beschuldigte Person wird an der Hauptverhandlung zur Person und zur 

Sache befragt. 
6.	� Die Akten stehen den Parteien ab sofort bis eine Woche vor Hauptverhandlung 

zur Verfügung. Auf Wunsch können die eingescannten Akten den Parteien in 
elektronischer Form zugestellt werden. 

7.	� Wer einer Vorladung des Gerichts unentschuldigt nicht oder zu spät Folge 
leistet, kann mit Ordnungsbusse bestraft werden und überdies polizeilich vor-
geführt werden (Art. 205 Abs. 4 StPO). Vorbehalten bleiben die Bestimmungen 
über das Abwesenheitsverfahren (Art. 205 Abs. 5 i.V.m. Art. 366 ff. StPO). 

8.	� Die Parteien können innert 10 Tagen Beweisanträge stellen und begründen. 
Verspätete Beweisanträge können zu Kosten- und Entschädigungsfolgen für 
die verursachende Partei führen (Art. 331 Abs. 2 StPO).

9.	� Wenn für die Hauptverhandlung ein Dolmetscher / eine Dolmetscherin benötigt 
wird, ist dies dem Gericht innert 10 Tagen bekannt zu geben. 

10.	� Adressänderungen während des Prozesses sind dem Gericht unverzüglich 
mitzuteilen. 

11. 	� Die Verschiebung einer Verhandlung wird nur aus zureichenden Gründen be-
willigt. Ist eine zum Erscheinen verpflichtete oder gewillte Person aus einem wich-
tigen Grund am Erscheinen verhindert, muss das Gericht unverzüglich informiert 
werden und es sind die entsprechenden Belege einzureichen (Arztzeugnis, Be-
stätigung des Arbeitgebers usw.). Verschiebungsgesuche können abgelehnt 
werden, wenn sie nicht sofort nach Kenntnis der Verhinderung gestellt werden.

Altdorf, 7. November 2025 / PSA 25 53	 Landgerichtspräsidium Uri
		  Der Präsident I:
		  Philipp Arnold
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Schuldbetreibung und Konkurs

Einstellungen der Konkursverfahren

Einstellung des Konkursverfahrens DABA Gastro GmbH in Liquidation

Schuldnerin: 
DABA Gastro GmbH in Liquidation CHE-241.880.251 
c/o: Eduard Baumann 
Weltigasse 12 
6460 Altdorf UR 

Datum der Konkurseröffnung: 2. Oktober 2025 
Datum der Einstellung: 28. Oktober 2025 
Kostenvorschuss: Fr. 5 000.– 

Rechtliche Hinweise: 
Das Konkursverfahren wird mangels Aktiven als geschlossen erklärt, falls nicht ein 
Gläubiger innert der genannten Frist die Durchführung verlangt und für die De-
ckung der Kosten den erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer 
Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten, falls der geleistete Vorschuss nicht ausrei-
chen sollte. Publikation nach Art. 230 und 230a SchKG. 

Frist: 20 Tage 
Ablauf der Frist: 27. November 2025 

Altdorf, 7. November 2025	 Kontaktstelle 
		  Konkursamt des Kantons Uri
		  Dätwylerstrasse 15
		  6460 Altdorf UR

Einstellung des Konkursverfahrens Mango Lebensmittel GmbH  
in Liquidation

Schuldnerin: 
Mango Lebensmittel GmbH in Liquidation 
CHE-492.185.719 
Schützengasse 3 
6460 Altdorf UR 

Datum der Konkurseröffnung: 26. September 2025 
Datum der Einstellung: 29. Oktober 2025 
Kostenvorschuss: Fr. 5 000.– 
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Rechtliche Hinweise: 
Das Konkursverfahren wird mangels Aktiven als geschlossen erklärt, falls nicht ein 
Gläubiger innert der genannten Frist die Durchführung verlangt und für die De-
ckung der Kosten den erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer 
Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten, falls der geleistete Vorschuss nicht ausrei-
chen sollte. Publikation nach Art. 230 und 230a SchKG. 

Frist: 20 Tage 
Ablauf der Frist: 27. November 2025 

Altdorf, 7. November 2025	 Kontaktstelle 
		  Konkursamt des Kantons Uri
		  Dätwylerstrasse 15
		  6460 Altdorf UR

Einstellung des Konkursverfahrens Sea Horse One GmbH in Liquidation

Schuldnerin: 
Sea Horse One GmbH in Liquidation 
CHE-201.668.911 
c/o: Melis Consulting, Hilja 
Wegmatte 13 
6460 Altdorf UR 

Datum der Konkurseröffnung: 1. September 2025 
Datum der Einstellung: 29. Oktober 2025 
Kostenvorschuss: Fr. 5 000.– 

Rechtliche Hinweise: 
Das Konkursverfahren wird mangels Aktiven als geschlossen erklärt, falls nicht ein 
Gläubiger innert der genannten Frist die Durchführung verlangt und für die De-
ckung der Kosten den erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer 
Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten, falls der geleistete Vorschuss nicht ausrei-
chen sollte. Publikation nach Art. 230 und 230a SchKG. 

Frist: 20 Tage 
Ablauf der Frist: 27. November 2025 

Altdorf, 7. November 2025	 Kontaktstelle 
		  Konkursamt des Kantons Uri
		  Dätwylerstrasse 15
		  6460 Altdorf UR
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Einstellung des Konkursverfahrens Werner Grossmann sel.,  
ausgeschlagene Erbschaft

Schuldner: 
Werner Grossmann sel. 
Heimatort: Muotathal SZ 
Staatsbürgerschaft: Schweiz 
Geburtsdatum: 27. Februar 1942
Todesdatum: 26. Juli 2025 
Wohnhaft gewesen: 
Spannortweg 2 
6472 Erstfeld 

Datum der Konkurseröffnung: 26. September 2025 
Datum der Einstellung: 28. Oktober 2025 
Kostenvorschuss: Fr. 4 000.– 

Rechtliche Hinweise: 
Das Konkursverfahren wird mangels Aktiven als geschlossen erklärt, falls nicht ein 
Gläubiger innert der genannten Frist die Durchführung verlangt und für die De-
ckung der Kosten den erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer 
Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten, falls der geleistete Vorschuss nicht ausrei-
chen sollte. Publikation nach Art. 230 und 230a SchKG. 

Frist: 20 Tage 
Ablauf der Frist: 27. November 2025 

Altdorf, 7. November 2025	 Kontaktstelle 
		  Konkursamt des Kantons Uri
		  Dätwylerstrasse 15
		  6460 Altdorf UR

Rechtsauskunft

Die nächste unentgeltliche Rechtsauskunft des Urner Anwaltsverbandes ist am 
Donnerstag, 20. November 2025, 14.00 bis 17.00 Uhr.

Rechtsanwalt MLaw Christian Gisler, Bilger Mattli Bomatter Gisler AG, Rechtsanwäl-
te & Notare im Loftpark, Dätwylerstrasse 15, 6460 Altdorf, Telefon 041 871 00 22

Telefonische und schriftliche Auskünfte können aus organisatorischen Gründen 
nicht erteilt werden. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.



1317Gesetzgebung

Kanton

GESETZ
über die direkten Steuern im Kanton Uri 
(Steuergesetz; StG)
(Änderung vom 23. September 2025)

Ausgleich der kalten Progression beim Einkommen und Vermögen der 
natürlichen Personen auf den 1. Januar 2026

Gemäss Artikel 67 des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri 
vom 26. September 2010 (Steuergesetz, StG; RB 3.2211) hat die Finanzdi-
rektion die Folgen der kalten Progression bei den Steuern vom Einkommen 
und Vermögen der natürlichen Personen durch Anpassung der in Franken-
beträgen festgesetzten Abzüge gemäss den Artikeln 26, 38, 41 und 56 jähr-
lich auszugleichen. Die Beträge sind auf 100 Franken auf- oder abzurunden. 
Der letzte Teuerungsausgleich erfolgte für die Steuerperiode 2025 auf Basis 
des Indexstands vom 30. Juni 2024. Zwecks Koordination mit der direkten 
Bundessteuer kann die Finanzdirektion gestützt auf Art. 67 Abs. 3 StG ver-
schiedene Abzüge auf das gleiche Niveau wie die Abzüge bei der direkten 
Bundessteuer anpassen. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle mit einem 
* gekennzeichnet.

Gestützt darauf werden die Abzüge im Steuergesetz auf den 1. Januar 2026 
wie folgt angepasst:

Abzug und Rechtsgrundlage im StG 2025 in Fr. 2026 in Fr.

*Feuerwehrsold, Steuerfreibetrag, Art. 29 Bst. l 5 300 5 400

*Gewinnspiele, Steuerfreibetrag Grossspiele, 
Art. 29 Bst. ia

1 070 400 1 071 000

Weiterbildungsabzug für Kinder mit auswärtiger 
Verpflegung, Art. 41 Abs. 1 Bst. b

4 500 4 600

Abzüge vom Reinvermögen, Art. 56 Abs. 1:

– �für Ehepaare, die in rechtlich und tatsächlich 
ungetrennter Ehe leben

211 500 211 700

– �für jedes nicht selbstständig besteuerte Kind 31 700 31 800

Altdorf, 23. September 2025	 Finanzdirektion Uri 
				    Urs Janett, Regierungsrat

3.2211



1318 Gesetzgebung

Kanton

REGLEMENT
zum Gesetz über die Familienzulagen (FZR)
(Änderung vom 28. Oktober 2025)

Der Regierungsrat beschliesst:

I.

Das Reglement vom 9. Dezember 2008 zum Gesetz über die Familienzula-
gen (FZR) wird wie folgt geändert:

Artikel 3 Absatz 1 sowie 3 und 4 (neu)

	� 1 Der Beitragssatz der Familienausgleichskasse Uri für die Finanzierung 
der Familienzulagen der Arbeitnehmenden beträgt 1,7 Prozent der AHV-
pflichtigen Einkommen.

	� 3 Die Familienausgleichskasse Uri stellt dem Kanton per 31. Dezember 
jene Zulagen in Rechnung, die sie den nichterwerbstätigen Bezügerinnen 
und Bezügern pro Kalenderjahr ausgerichtet hat. Ihr Verwaltungsauf-
wand wird mit 3 Prozent der in Rechnung gestellten Zulagen entschä-
digt. Die Familienausgleichskasse Uri kann vom Kanton Vorschussleis-
tungen verlangen.

	 �4 Die von den Familienausgleichskassen nach Artikel 21 Absatz 2 des 
Gesetzes über die Familienzulagen (FZG)1 gemeldeten Zahlen sind für 
den Lastenausgleich im Sinne des Gesetzes über die Familienzulagen 
verbindlich. Allfällige durch die Revisionsstellen bestätigte Korrekturen 
werden im Lastenausgleich des Folgejahrs berücksichtigt.

II.

Die Änderung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

				    Im Namen des Regierungsrats 
				    Der Landammann: Christian Arnold 
				    Der Kanzleidirektor: Roman Balli

1  RB 20.2511

20.2513



Uri, kleiner Kanton, grosse Chancen! Engagieren Sie sich für Uri. 
Mit Ablauf der ordentlichen Amtsdauer per Ende Mai 2026 treten zwei Bank-
ratsmitglieder aus dem Bankrat der Urner Kantonalbank aus. Der Kanton Uri als 
Eigentümer der UKB sucht per Juni 2026 zwei neue Bankratsmitglieder, die mit 
ihren Kompetenzen den Bankrat optimal ergänzen.
Sie verfügen über ein breites Spektrum an strategischem Wissen und Urteilsver-
mögen, um die Bank nachhaltig, sicher und wettbewerbsfähig zu führen. 
Zur optimalen Ergänzung des Bankrats suchen wir folgende Profile:

Profil 1: Bankrätin / Bankrat der Urner Kantonalbank 
mit Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen / 
Controlling 

Anforderungen
•  Fundierte Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen/Controlling –  

idealerweise auf Stufe Geschäftsleitung im Finanzdienstleistungsbereich
•  Kenntnisse der Rahmenbedingungen und strategischen Herausforderungen 

des Universalbankings Schweiz
• VR-Erfahrung von Vorteil
• Wohnsitz im Kanton Uri wünschenswert

Profil 2: Bankrätin / Bankrat der Urner Kantonalbank  
mit den Schlüsselkompetenzen Strategie- und Business Development / Vertraut-
heit mit der Region Uri und Innerschweiz und der Urner Wirtschaft und Politik 

Anforderungen
•  Fundierte Erfahrung in einer strategischen Führungsfunktion  

(z. B. CEO, Verwaltungsrat, Gründer, Inhaber)
•  Strategische Gestaltungskraft kombiniert mit der Fähigkeit, sich rasch mit dem 

Fachbereich Universalbanking Schweiz sowie den Chancen und Herausforde-
rungen der Urner Kantonalbank vertraut zu machen

• VR-Erfahrung von Vorteil
•  Vertraut mit der Region Uri und Innerschweiz sowie mit den politischen  

Prozessen im Kanton Uri 
• Wohnsitz im Kanton Uri

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
an Fredy Hausammann, Managing Partner bei Amrop Executive Search AG: 
fredy.hausammann@amrop.ch

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Urs Janett, Finanzdirektor, +41 41 875 21 37, 
gerne zur Verfügung.

Altdorf, 7. November 2025

Finanzdirektion
Urs Janett, Finanzdirektor
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